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 Veröffentlicht am 17.02.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §6;

Rechtssatz

Ist neben einem größeren Herstellungsaufwand auch Erhaltungsaufwand angefallen und läßt sich der gesamte

Aufwand nicht trennen, so liegt insgesamt aktivierungspflichtiger Herstellungsaufwand vor.
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